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3. nimmt Kenntnis von dem gemäß ihrer Resolution 
49/26 vom 2. Dezember 1994 unterbreiteten Bericht des 
Generalsekretärs vom 24. Oktober 199532

; 

4. begrüßt die auf der dritten Tagung der Mitgliedstaaten 
der Zone 1994 in Brasilia geschlossene Vereinbarung, Demo
kratie und politischen Pluralismus zu fördern und im Einklang 
mit der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien, die 
am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschen
rechte" verabschiedet wurden, alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten zu fördern und zu verteidigen und im Hinblick 
auf die Verwirklichung dieser Ziele zusammenzuarbeiten; 

5. begrüßt die Fortschritte in Richtung auf ein volles 
Inkrafttreten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen in 
Lateinametika und der Karibik (Tiatelolco-Vertrag)" und den 
Abschluß eines Vertrages über eine kernwaffenfreie Zone in 
Afrika; 

6. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die im 
Einklang mit Resolution 976 (1995) des Sicherheitsrats vom 
8. Februar 1995 unternommenen Bemühungen der interna
tionalen Gemeinschaft, auf der Grundlage der "Überein
kommen von Bicessell35 und des Protokolls von Lusaka36 zur 
Herbeiführung eines wirksamen und dauerhaften Friedens in 
Angola beizutragen; 

7. begrüßt außerdem die jüngsten positiven Entwick
lungen in der Situation Liberias, namentlich den Fortschritt in 
Richtung auf Frieden und nationale Aussöhnung im Einklang 
mit dem Übereinkommen von Abuja37

, welches die Überein
kommen von Cotonou38 und Akosombo39 ergänzt, die im wei
teren Verlauf durch das Übereinkommen von Accra40 genauer 
ausgeführt wurden; 

8. würdigt die Bemühungen der Mitgliedstaaten und 
humanitären Organisationen um die Gewährung von humanitä
rer Hilfe an Angola und Liberia und fordert sie nachdrücklich 
auf, diese Hilfe fortzusetzen und zu verstärken; 

9. bekräftigt die Wichtigkeit des Südatlantiks für den 
globalen Seeschiffahrts- und Handelsverkehr sowie ihre 
Entschlossenheit, die Region für alle Tätigkeiten zu erhalten, 
die durch das Völkerrecht, wie es in dem Seerechtsüberein
kommen der Vereinten Nationen41 niedergelegt ist, geschützt 
werden; 
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10. begrüßt ferner das Angebot Südafrikas, am 1. und 
2. April 1996 in Kapstadt die vierte Tagung der Mitgliedstaa
ten der Zone auszurichten; 

11. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, den Staaten der 
Zone bei ihren gemeinsamen Bemühungen um die Ver
wirklichung der Erklärung der Südatlantischen Zone des 
Friedens und der Zusammenarbeit auf Wunsch jede geeignete 
Hilfe zu gewähren; 

12. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der 
Resolution 41/11 und späterer Resolutionen zu dieser Angele
genheit zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer 

. einundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, in dem 
unter anderem die von den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen berücksichtigt werden; 

13. beschließt, den Punkt "Südatlantische Zone des 
Friedens und der Zusammenarbeit" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer einundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

69. Plenarsitzung 
27. November 1995 

50/19. Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannten 
"WeißheImen", an Aktivitäten der Vereinten 
Nationen im Bereich hnmanitäre Hilfe, Wieder
anfban nnd technische Entwicklnngsznsammen
arbeit 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 49/139 B vom 20. De
zember 1994, 

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 46/182 vom 
19. Dezember 1991, insbesondere der in der Anlage dazu 
enthaltenen Leitlinien für humanitäre Hilfe, 47/168 vom 
22. Dezember 1992 und 48/57 vom 14. Dezember 1993, 

unter Hinweis auf den Beschluß 19931205 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 12. Februar 1993 und die 
einvernehmlichen Schlußfolgerungen des Tagungsteils, den 
der Rat 1993 Koordinierungsfragen gewidmet hat", sowie die 
Ratsresolution 1995/44 vom 27. Juli 1995, 

in der Erwägung, daß es angesichts der wachsenden Zahl 
und der zunehmenden Größenordnung und Komplexität der 
Naturkatastrophen und anderer Notstandssituationen notwen
dig ist, die jeweiligen Möglichkeiten voll auszuschöpfen, über 
die die Länder verfügen, um die Aktivitäten der Vereinten 
Nationen im Bereich der humanitären Nothilfe auf Bereit
schaftsbasis zu unterstützen und einen reibungslosen Übergang 
von der Nothilfe zu Normalisierung, Wiederaufbau und 
Entwicklung zu fördern, was zu besser koordinierten Maß
nahmen in diesen Bereichen beitragen sollte, 
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1. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs" und der gemäß Resolution 1995/44 des 
Wirtschafts- und Sozialrats verfaßten Mitteilung des Sekretari
ats44 über die Mitwirkung von Freiwilligen, den sogenannt~n 
"Weißhelmen", an Aktivitäten der Vereinten Nationen im 
Bereich humanitäre Hilfe, Wiederaufbau und technische 
Entwicklungszusammenarbeit sowie von den ersten Projekten, 
die im Zuge der Durchfülrrung der Resolution 49/139 B in 
Angriff genommen wurden; 

2. würdigt die Aktivitäten und Erfahrungen der im 
Rahmen der Durchführung der Resolution 49/139 B eingesetz
ten Freiwilligen der Vereinten Nationen, namentlich der 
Weißhelme, sowie die sonstigen Erfahrungen, die gesammelt 
wurden, um im Einklang mit den Resolutionen 46/182 und 
49/139 B die Kapazität zur raschen Einleitung koordinierter 
Antwortmaßnahmen auf Naturkatastrophen und andere Not
standssituationen zu verbessern, unter gleichzeitiger Beibehal
tung des unpolitischen, neutralen und unparteiischen Charak
ters der humanitären Maßnahmen; 

3. regt zu freiwilligen nationalen und regionalen Maß
nahmen an, die darauf abzielen, dem System der Vereinten 
Nationen im Rahmen des foreiwilligenprogramms der Ver
einten Nationen im Einklang mit den vereinbarten Verfahren 
und Praktiken der Vereinten Nationen nationale Freiwil
ligenkorps wie die Weißhelme auf Bereitschaftsbasis zur 
Verfügung zu stellen, um den Bedarf an spezialisierten 
menschlichen und technischen Ressourcen für die Nothilfe und 
den Wiederaufbau zu decken, und stellt in dieser Hinsicht mit 
Genugtuung fest, daß insbesondere in den Entwicklungs
ländern nationale Freiwilligenkorps wie die Weißheime 
aufgestellt wurden; 

4. ermutigt die Sekretariats-Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten im Rahmen ihrer Koordinierungsaufgaben im 
Bereich der humanitären Hilfe sowie die zuständigen Organe 
der Vereinten Nationen im Einklang mit ihren jeweiligen 
Mandaten, im Bereich der humanitären Nothilfe und zur 
Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe zu 
Normalisierung, Wiederaufbau und Entwicklung von den 
WeißheImen und anderen Freiwilligen der Vereinten Nationen 
Gebrauch zu machen; 

5. anerkennt in diesem Zusammenhang die operative 
Rolle der Freiwilligen der Vereinten Nationen bei der Aus
wahl, der Ausbildung, der Dislozierung und dem wirksamen 
Einsatz der Weißhelme auf Feldebene; 

6. fordert die Länder, die dazu in der Lage sind, auf, 
Beiträge an den gesonderten Schalter zu entrichten, der gemäß 
Ziffer 6 b) der Resolution 49/139 B innerhalb des Freiwilligen 
Sonderfonds des Freiwilligenprogramms der Vereinten Natio
nen hierfür eingerichtet worden ist; 

7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer zweiundfünfzigsten Tagung im Rahmen des Fragen
komplexes im Zusammenhang mit dem Punkt "Verstärkte 

" Al50/203/ Add.l-El1995179/ Add.!. 
44 AJ50/542. 

Koordinierung der humanitären Nothilfe und Katastrophen
hilfe der Vereinten Nationen, einschließlich der Wirtschafts
sonderhilfe" , über die technische, institutionelle und finanzielle 
Durchführbarkeit der Initiative Bericht zu erstatten. 

72. Plenarsitzung 
28. November 1995 

50/21. Friedensprozeß im Nahen Osten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/88 vom 
16. Dezember 1994 und die Resolution 1995/52 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 28. Juli 1995, 

betonend, daß die Herbeiführung einer umfassenden, 
gerechten und dauerhaften Regelung des Nahostkonflikts 
maßgeblich zur Festigung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit beitragen wird, 

unter Hinweis auf die Abhaltung der Friedenskonferenz 
über den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf der 
Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 und die anschließenden bilateralen Verhandlungen sowie 
die Tagungen der multilateralen Arbeitsgruppen und erfreut 
über die breite internationale Unterstützung für den Friedens
prozeß, 

feststellend, daß die Vereinten Nationen auch weiterhin 
voll und positiv als extraregionaler Teilnehmer an der Tätig
keit der multilateralen Arbeitsgruppen mitwirken, 

eingedenk der von der Regierung des Staates Israel und 
der Palästinensischen Befreiungsorganisation am 13. Sep
tember 1993 in Washington unterzeichneten Grundsatzer
klärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung" und des von der Regierung des Staates Israel und 
der Palästinensischen Befreiungsorganisation arn 4. Mai 1994 
in Kairo unterzeichneten, sich daran anschließenden Ab
kommens über den Gazastreifen und das Gebiet von Iericho" 
sowie ihres Abkommens vom 29. August 1994 über die 
vorbereitende Übertragung von Befugnissen und Verant
wortlichkeiten des von der Regierung Israels und der Palästi
nensischen Befreiungsorganisation am 27. August 1995 in 
Kairo unterzeichneten Protokolls über die weitere Übertragung 
von Befugnissen und Verantwortlichkeiten und des von der 
Regierung Israels und der Palästillensischen Befreiungs
organisation am 28. September 1995 in Washingtoll unter
zeichneten Interimsabkommens über das Westjordanland und 
den Gazastreifen, 

sowie eingedenk des arn 14. September 1993 in Washing
ton unterzeichneten Abkommens zwischen Israel und Jorda
nien über eine gemeinsame Tagesordnung, der am 25. Juli 
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